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  1. Anrechenbare Kosten

Der Honorarermittlung werden die anrechenbaren Kosten nach

der HOAI 2021 zugrunde gelegt.

Diese betragen 1.258.000,00 €

Das endgültige Honorar wird wie folgt abgerechnet:

Leistungsphasen  5  bis  8 

  2. Honorarzone und Honorartafelsatz der Grundleistungen

Das Objekt wird zugeordnet der Honorarzone  IV

Es gilt folgender Basissatz der Honorartafel zu HOAI § 44 (1) €

Zuschlag auf den Basissatz der Grundleistungen %

Nachlass auf den Basissatz der Grundleistungen %

Gesamthonorar der Grundleistungen €

  3. Honorar für Leistungen nach § 39

Leistungen nach HOAI § 39

Lph Bewertung in v. H. nach HOAI

v.H.-Satz v.H.- Satz

gem. Honorartab. vereinbart

1 3 xxxxx xxx €

2 10 xxxxx xxx €

3 16 xxxxx xxx €

4 4 xxxxx xxx €

5 25 25 €

6 7 6,75 €

7 3 2,25 €

8 30 29,5 €

9 2 xxxxx xxxx €

Leistungen bewertet mit insgesamt €

Hiernach ergibt sich bei dem Honorartafelsatz gemäß Nr. 2 ein

endgültiges Honorar von €

Gesamtsumme €

   X   vorläufig       endgültig

X      nach Kostenberechnung

     X       vorläufiges Honorar
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  4. Honorare für Besondere Leistungen  Anlage 2 der Teilleistungsvereinbarung

Leistungsphase 5 Einarbeitung in die LPH 1-3; Kostenberechnung DIN 276

Die Besonderen Leistungen –in € bewertet - 

€

Leistungsphase 5 Fotodokumentation des Bestandes

Die Besonderen Leistungen –  in € bewertet - 

€

Leistungsphase 8 Dokumentation des Bauablaufes nach AG

Die Besonderen Leistungen –  in € bewertet - 

€

Leistungsphase 8 Bauoberleitung, künstlerische Bauoberleitung

Die Besonderen Leistungen – in € bewertet - 

€

Leistungsphase 8 Pflege und Unterhaltungskonzept

Die Besonderen Leistungen – in € bewertet - 

€

  5. Umbau- und Modernisierungszuschlag HOAI § 6 Abs. 2

Umbau- und Modernisierungszuschlag werden

nicht gesondert erstattet

pauschal und fest erstattet mit €

x pauschal erstattet mit     5         v. H. d. Honorars

   vorläufig endgültig €

  6. Nebenkosten HOAI § 14

Nebenkosten werden

nicht gesondert erstattet

pauschal und fest erstattet mit €

X pauschal erstattet mit   5           v. H. d. Honorars

   vorläufig endgültig €

auf Einzelnachweis erstattet (geschätzt u. vorläufig) mit €

€

Netto €

  7. Gesamtvergütung                      X       vorläufig                endgültig


